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§ 20. *)
Ausschluss bei Nichtbezahlung der Gebühren.

Besucher, die die Unterrichtsgebühren trotz wiederholter Mahnung nicht entrichten, können durch den Rektor von dem weiteren Besuche der Vorlesungen und Übungen ausgeschlossen werden.




E.[1] Bibliothek, Sammlungen und Institute.

§ 21. 
Bibliothek.

Die Bibliothek ist außer für den Lehrkörper, die Beamten und Studierenden der Bergakademie auch für andere Personen zur Benutzung und Entleihung von Büchern nach besonderen Vorschriften zugänglich. Erlaubnisscheine stellt der Rektor aus.


§ 22.
Institute.

Die Institute (Sammlungen und Laboratorien) der Bergakademie sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Unterrichtsfächer besonderen Vorstehern unterstellt.

Die Vorsteher haben unter Beachtung der dafür bestehenden Vorschriften selbständig den Betrieb innerhalb der ihnen übertragenen Institute zu beaufsichtigen. Sie sind verpflichtet, darüber dem Rektor auf dessen Anfragen Auskunft zu erteilen.

Sie bestimmen unbeschadet der Vorschrift in § 10 a 5 und etwaiger Verfügungen des Minister über die Benutzung der Institutsräume und der Sammlungen sowie über die Verwendung der Arbeitsplätze.

Die Vorschläge über die Anstellung, Überweisung oder Entlassung von Assistenten sowie von Unterbeamten und Lohnbediensteten für die Institute sind von dem zuständigen Professor dem Rektor einzureichen.

Die Institutsvorsteher erteilen den in ihren Instituten dienstlich beschäftigten Assistenten, Unterbeamten und Lohnbediensteten Anweisungen wegen der Ausführung der Dienstobliegenheiten im Rahmen ihres Geschäftskreises.





	↑ Vorlage: B




Empfohlene Zitierweise:
Fischbeck. Preußischer Minister für Handel und Gewerbe: Satzungen der Bergakademie zu Clausthal vom 14. Mai 1919 . Pieper’sche Druckerei, Clausthal 1919, Seite 11. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Satzungen_der_Bergakademie_zu_Clausthal_vom_14._Mai_1919-2.pdf/10&oldid=- (Version vom 1.8.2018)










[image: ]

[image: ]

Von „https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Satzungen_der_Bergakademie_zu_Clausthal_vom_14._Mai_1919-2.pdf/10&oldid=3386736“


				
			

			
			

		
		
		  
  	
  		 
 
  		
  				Zuletzt bearbeitet am 1. August 2018 um 09:11
  		
  		 
 
  	

  
	
			
			
	    Sprachen

	    
	        

	        

	        Diese Seite ist nicht in anderen Sprachen verfügbar.

	    
	
	[image: Wikisource]



				 Diese Seite wurde zuletzt am 1. August 2018 um 09:11 Uhr bearbeitet.
	Der Inhalt ist verfügbar unter CC BY-SA 4.0, sofern nicht anders angegeben.



				Datenschutz
	Über Wikisource
	Impressum
	Verhaltenskodex
	Entwickler
	Statistiken
	Stellungnahme zu Cookies
	Nutzungsbedingungen
	Klassische Ansicht



			

		
			








